
Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz

Wahlprüfsteine des dbb rheinland-pfalz
„durchblick“-Ausgabe mit besonderem Inhalt – Ergänzung im Internet unter www.dbb-rlp.de

Die Landesleitung des dbb rheinland-pfalz hat 
zur am 13. März 2016 stattfindenden Landtags-
wahl wie üblich einen Fragenkatalog an die grö-
ßeren rheinland-pfälzischen Parteien geschickt, 
um die Antworten zusammengestellt zu veröf-
fentlichen – siehe „durchblick“ 12/2015, Seite 4.

Als traditionelles Medium dafür dient diese 
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift, die eine 
komplette Wahlprüfstein-Nummer geworden ist, 
der guten Mitwirkungsbereitschaft der gefragten 
Parteien und dem Umfang des dbb Fragenkata-
logs sei Dank.

Dennoch konnten die Beiträge nicht komplett 
aufgenommen werden, da sonst der Umfang des 
Heftes gesprengt worden wäre.

Wir haben uns entschieden, nicht alle Fragen 
und die zugehörigen Antworten hier zu überneh-
men. Ausgeklammert wurden für die Zeitschrif-
tenfassung die Fragen nach alternsgerechten 
Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst und nach 
Gesundheitsvorsorge/-förderung.

Die vollständigen dbb Fragen und die zugehöri-
gen Antworten der Parteien finden Sie im Inter-
net auf der Homepage des Landesbundes unter 
www.dbb-rlp.de.

Hier die wichtigsten Auszüge im dargestellten 
Umfang:

Das Grundgesetz schreibt vor, 
dass das Recht des öffentli-
chen Dienstes unter Berück-
sichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeam-
tentums zu regeln und fortzu-
entwickeln ist.

 < Wie stehen Sie zum Be-
rufsbeamtentum und 
wie wollen Sie es wei-
terentwickeln?

Die SPD Rhein-
land-Pfalz steht 
ohne Einschrän-
kung zum be-
währten Institut 

des Berufsbeamtentums. Die 
hochqualifizierten und moti-
vierten Beamtinnen und Be-

amten sind zur Erfüllung der 
mit hoheitlichen Tätigkeiten 
verbundenen Verwaltungsauf-
gaben unverzichtbar.

Wir werden das öffentliche 
Dienstrecht deshalb zukunfts-
orientiert weiterentwickeln: 
Die Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes, stärkere 
 Flexibilität durch größere 
Durchlässigkeit der Laufbah-
nen, eine starke Orientierung 
am Leistungsprinzip und die 
Aufrechterhaltung der bundes-
weiten Mobilität waren und 
sind für uns dabei wichtige 
Grundsätze. Mit Blick auf den 
demografischen Wandel gilt es 
aus unserer Sicht zudem, die 
Möglichkeit der Beamtinnen 
und Beamten, im Einzelfall auf 

eigenen Wunsch ihre Lebens-
arbeitszeit zu verlängern, zu 
erleichtern.

Bei der Weiterentwicklung des 
öffentlichen Dienstrechts dürf-
ten in Zukunft auch europa-
rechtliche Vorgaben zu beach-
ten sein. Hierzu gilt es, die 
Entscheidungen des BVerfG 
abzuwarten, wo derzeit meh-
rere einschlägige Verfahren 
anhängig sind.

Das Berufsbeamten-
tum hat sich in unse-
rem Land bewährt. 
Seine Grundsätze 

sind Garant für eine effektive 
Verwaltung. Die CDU sieht des-
halb keine Notwendigkeit, die-
se Grundsätze infrage zu stel-
len. Vielmehr sollen diese in 

regelmäßigen Abständen mit 
der gesellschaftlichen Entwick-
lung abgeglichen und gegebe-
nenfalls angepasst werden.

Die rheinland-
pfälzischen Beam-
tinnen und Beam-
ten sind die Stütze 

des Landes und wir können 
ohne sie den sozial-ökologi-
schen Wandel nicht umsetzen. 
Denn ohne Ihren Einsatz wä-
ren wir nicht da, wo wir heute 
stehen. Zum Beispiel im Bil-
dungs- und Betreuungsbereich 
oder mit an erster Stelle bei 
der Aufklärung von Steuerbe-
trug und Steuerhinterziehung. 

Die Politik und die Menschen 
in Rheinland-Pfalz sind auf lo-
yale Landesbedienstete ange-
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wiesen. Deshalb wollen wir das 
Berufsbeamtentum erhalten. 
Gleichzeitig wollen wir GRÜNE 
die Arbeitswelt unserer Beam-
tinnen und Beamten moderner 
gestalten. Dies kann Modelle 
für flexible Altersteilzeit bein-
halten oder die Einführung von 
Lebensarbeitszeitkonten, aber 
auch einfachere Möglichkeiten 
des Wechsels aus und in das 
Beamtenverhältnis.

Die FDP Rhein-
land-Pfalz be-
kennt sich zu den 
Grundsätzen des 
Berufsbeamten-

tums, dieses hat sich insbeson-
dere in den Kernbereichen 
staatlich-hoheitlichen Han-
delns bewährt. Gerade in die-
sen Bereichen wollen wir an 
dem Beamtentum weiter fest-
halten und es durch eine Re-
form des landeseigenen Pensi-
onsfonds zukunftsfähig 
gestalten.

Das Beam-
tentum als 

solches wollen wir selbstver-
ständlich beibehalten, jedoch 
glauben wir, dass es in einer 
modernen und solidarischen 
Gesellschaft auch Verände-
rung geben muss.

Die Beschäftigung bei Bund, 
Ländern und Kommunen sollte 
anhand einer fairen Entloh-
nung, Arbeitsplatzsicherheit, 
guter Arbeitsplatzausstattung 
und Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie neue Standards 
setzen und hiermit Vorbild für 
Unternehmen werden. Die an-
dere Seite der Medaille ist je-
doch auch, dass wir einer Privi-
legierung bei Pension und 
Krankenversicherung skeptisch 
gegenüberstehen. 

Für unsere Mitgliedschaft ge-
hört das Einkommen, gehören 
Besoldung und Versorgung zu 
den Top-Themen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat mit 
seiner Grundsatzentscheidung 
zur Richteralimentation eine 
enge Verknüpfung zwischen 
den Tarifanpassungen für die 

Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen 
Dienstes und den Anpassun-
gen von Beamtenbesoldung 
und -versorgung bestätigt.

 < Beabsichtigen Sie, die 
Beamtenbesoldung 
und -versorgung in der 
kommenden Legisla-
turperiode stets zeit- 
und wirkungsgleich 
entsprechend der Tarif-
erhöhungen für die 
 Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer im Lan-
desdienst (TV-L) anzu-
passen?

 < Erteilen Sie schlechteren 
Regelungen zu einem 
späteren Übernahme-
zeitpunkt oder zum Vo-
lumen der Anpassung 
eine klare uneinge-
schränkte Absage?

2015 wurde der 
Tarifabschluss 1:1 
auf die Besoldung 
und Versorgung 
übernommen. 

Dies entsprach unserer Zusage, 
dass bei einer günstigen Haus-

haltsentwicklung die Decke-
lung der einprozentigen Erhö-
hung nicht mehr gelten soll. In 
den Jahren davor war es leider 
nicht möglich, die Tarifab-
schlüsse auf die Besoldung 
und Versorgung zu überneh-
men. Die Gründe hierfür sind 
bekannt: das Land Rheinland-
Pfalz muss bis zum Jahr 2020 
einen ausgeglichenen Haus-
halt vorlegen. Deshalb waren 
und sind Einsparungen in allen 
Bereichen erforderlich.

Für die SPD ist jedoch klar:  
Die Beamtinnen und Beamten 
sowie die Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger 
 sollen keinen weiteren Kon-
solidierungsbeitrag leisten 
müssen, da im öffentlichen 
Dienst sehr gute Leistungen 
erbracht werden und diese 
auch entsprechend gewürdigt 
werden sollen.

Deshalb gilt: Wir passen die 
Gehälter der Beschäftigten im 
Landesdienst an die Entwick-
lung der Inflationsrate und die 
Entwicklung der Löhne an. So-
mit werden wir die Tarifergeb-
nisse der Tarifgemeinschaft 
der Länder für die Besoldung 
und Versorgung übernehmen.

Die CDU-Landtags-
fraktion hat sich in 
den vergangenen 
Jahren immer wie-

der dafür ausgesprochen, die 
Tarifergebnisse im öffentlichen 
Dienst für die Beamtinnen und 
Beamten in Rheinland-Pfalz zu 
übernehmen. Unsere dahinge-
hende Forderung wurde je-
doch stets von Rot-Grün abge-
lehnt. Diese hielten es vielmehr 
für angebracht, jahrelang eine 
1-Prozent-Besoldungserhö-
hung vorzunehmen. Die CDU 
wird sich im Fall eines Wahlsie-
ges dafür einsetzen, dass auch 
die Beamtinnen und Beamten 
wieder an der wirtschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes 

teilhaben können. Eine ange-
messene Besoldung ist auch 
Ausdruck der Wertschätzung 
der Arbeit der Beamtinnen und 
Beamten durch den Dienst-

herrn und trägt auch zur zu-
sätzlichen Motivation bei.

Für uns GRÜNE ist 
und bleibt die 
Konsolidierung 
des Haushalts ein 

wichtiges Ziel. Denn das ver-
stehen wir unter einer genera-
tionengerechten Haushalts-
politik, die wir konsequent 
weiterverfolgen wollen. Da die 
Personalausgaben des Landes 

einen Anteil von rund 40 Pro-
zent an den Gesamtausgaben 
ausmachen, ist eine wirksame 
Konsolidierung ohne Maßnah-
men, die den Personalbereich 
betreffen, nicht leistbar. Uns 
ist bewusst, dass die Beamten-
schaft des Landes in den letz-
ten Jahren einen großen Teil 
zur erfolgreichen Konsolidie-
rung des Landes beigetragen 
hat und dafür sind wir unseren 
Beamtinnen und Beamten sehr 
dankbar. Für kommende Koali-
tionsverhandlungen werden 
wir selbstverständlich den bis-
herigen Konsolidierungsbei-
trag unserer Landesbeamten/ 
-innen berücksichtigen und 
entsprechend verhandeln. 
Aber wir müssen auch zwi-
schen den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und den 
finanziellen Möglichkeiten un-
seres Landes abwägen.

Für die FDP Rhein-
land-Pfalz ist es 
wichtig, dass auch 
die Beschäftigten 
der Landesregie-

rung und -behörden an der all-
gemeinen Einkommens- und 
Wohlstandsentwicklung teil-

<< CDU-Spitzenkandidatin  
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haben. Sie dürfen nicht zu den 
Verlierern der Gesellschaft ge-
macht werden, da die Landes-
regierung es versäumt hat, für 
absehbare Pensionslasten und 
ihr politisches Versagen Vor-
sorge zu treffen.

DIE LINKE 
steht an 

der Seite der Gewerkschaften 
und Beschäftigten. Somit ist es 
aus unserer Sicht nur konse-
quent, die Tariferhöhungen 
umgehend weiterzugeben.

Von 2012 bis 2014 einschließ-
lich wurden Besoldung und 
Versorgung der Landes- sowie 
Kommunalbeamtinnen/-be-
amten jeweils nur um ein Pro-
zent angepasst, während die 
Indizes der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung – 
wie schon öfter in der Vergan-
genheit – stärker stiegen. Durch 
diese Delle sind die Beamtin-
nen und Beamten in Rhein-
land-Pfalz im Besoldungsran-
king Bund/Länder auf den 
Abstiegsplätzen gelandet. 

 < Sind Sie bereit dafür 
zu sorgen, dass die 
Beamten und Versor-
gungsempfänger 
 einen 1:1-Ausgleich 
für den Rückstand 
aus den Jahren 2012 
bis 2014 erhalten?

Die Besoldung 
und Versorgung 
muss sicherlich 
den Vorgaben des 
Bundesverfas-

sungsgerichts entsprechen 
und auch vor dem Gebot der 
Konkurrenzfähigkeit bestehen. 
Beides war in Rheinland-Pfalz 
unter unserer politischen Füh-
rung stets der Fall.

Zu beachten sind jedoch die 
Rahmenbedingungen des Lan-
deshaushalts. Die Haushalts-
daten sind öffentlich zugäng-
lich und kein Geheimnis. 
Insofern müssen alle Äußerun-
gen der politischen Mitbewer-
ber über die künftige Besol-
dung und Versorgung einer 
realistischen Betrachtung 
standhalten. Zu meinen, hinter 
einem Kassensturz verbergen 
sich weitere ausschöpfbare 
Mittel, geht an der öffentlich 
transparenten Haushaltsreali-
tät völlig vorbei.

Insofern bestehen Grenzen 
für eine weitere Erhöhung 
der Besoldung und Versor-
gung. Wir werden beobach-
ten, wie sich die Personalsitu-
ation und die Bewerberlage 
im öffentlichen Dienst entwi-
ckelt. Letztendlich stellt sich 
die Frage der Besoldung/Ver-
sorgung aber immer nur für 
die Zukunft und nicht für die 
Vergangenheit.

Im Falle eines Wahl-
sieges wird die CDU 
nach einem Kassen-
sturz entscheiden, 

nach welchen Prioritäten die 
Fehlpolitik der vergangenen 
Jahre korrigiert wird. Eins muss 
dabei aber klar sein: die Fehler 
der Vergangenheit können wir 
nicht alle auf einmal rückgän-
gig machen. Wir werden aber 
versuchen, die Besoldung der 

Beamtinnen und Beamten in 
Rheinland-Pfalz so anzupas-
sen, dass das Land im Vergleich 
mit anderen Bundesländern 
auch wieder konkurrenzfähig 
wird.

Im letzten Jahr 
 haben sich die 
 äußeren finanziel-
len Rahmenbedin-

gungen für das Land vor allem 
aufgrund steigender Steuer-
einnahmen und gering ausfal-
lenden Zinsverpflichtungen 
verbessert. Vor diesem Hinter-
grund haben wir die Aufhe-
bung des Besoldungsdeckels 
beschlossen und mit der Besol-
dungsanpassung im März 2015 
um 2,1 Prozent und 2015 um 
2,3 Prozent umgesetzt.

Die FDP Rhein-
land-Pfalz be-
kennt sich zu ei-
nem starken 
öffentlichen 

Dienst. Damit dieser auch für 
junge Menschen eine attrakti-
ve Zukunftsoption bleibt, dür-
fen die Rahmenbedingungen 
nicht schlechter sein als in der 
Wirtschaft. Unter Beachtung 
der haushaltspolitischen Rah-
menbedingungen werden die 
Freien Demokraten alles tun, 
damit die Beschäftigten des 
Landes in Zukunft wieder an 
der allgemeinen Einkommens- 
und Wohlstandsentwicklung 
in unserem Land teilhaben.

DIE LINKE 
kann sich 

vorstellen, zumindest mit einer 
Einmalzahlung einen rückwir-
kenden Ausgleich herzustellen. 
Die Lohnzuwächse in den ver-
gangenen Jahren sind weit 
über viele Berufsgruppen hin-
weg zu beklagen. Während 
Unternehmensgewinne und 
damit auch Staatseinnahmen 
steigen, bekommen die Be-
schäftigten durch die Bank zu 
wenig davon ab.

DIE LINKE möchte an dieser 
Stelle nur Dinge versprechen, 
die auch zu halten sind. Wir 
wollen nach vorne blicken und 
dafür einstehen, dass solche 

aus unserer Sicht Negativ-
entwicklungen in der Zukunft 
nicht mehr vorkommen.

Als Spitzenorganisation der 
Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes organisieren 
wir auch zunehmend tarifan-
gehörige Einzelmitglieder aus 
dem Landes- und Kommunal-
dienst, denen genauso wie 
den Beamten an einer fairen 
und auskömmlichen Bezah-
lung durch den öffentlichen 
Arbeitgeber gelegen ist.

 < Wie wollen Sie ein kon-
kurrenzfähiges Entgelt 
der Tarifbeschäftigten 
des Landes in der nächs-
ten Tarifrunde sicher-
stellen?

Mit dem Potsda-
mer Tarifabschluss 
vom März 2015 
wurde unter unse-
rer Beteiligung ein 

Tarifabschluss erzielt, der die 
Erhöhung der Tabellenentgelte 
des TV-L in zwei Stufen vor-
sieht: zum 1. März 2015 um 
2,1 Prozent sowie ab 1. März 
2016 um weitere 2,3 Prozent, 
mindestens aber um 75 Euro.

Damit haben die Tarifvertrags-
parteien (unter anderem der 
dbb beamtenbund und tarif-
union) ein konkurrenzfähiges 
Entgelt der Tarifbeschäftigten 
bis zum Jahresende 2016 ver-
einbart. Wir werden auch bei 
zukünftigen Tarifverhandlun-
gen in der Tarifgemeinschaft 
der Länder unser volles Enga-
gement einbringen, um ein at-
traktives Entgelt für die Be-
schäftigten unseres Landes 
sicherzustellen.

Auch im Bereich der 
Tarifbeschäftigten 
müssen wir auf 
dem Arbeitsmarkt 

konkurrenzfähig bleiben. In 
Zeiten hoher Steuereinnah-
men wäre es nicht gerechtfer-
tigt, die Tarifangestellten im 
öffentlichen Dienst von der 
wirtschaftlichen Entwicklung 

<< FDP-Spitzenkandidat  
Dr. Volker Wissing
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abzukoppeln. Die CDU setzt 
sich deshalb für eine angemes-
sene Bezahlung aller Bediens-
teten im öffentlichen Dienst 
ein. In welcher Höhe aber 
Spielraum für Tariferhöhungen 
besteht, kann erst dann ab-
schließend beurteilt werden, 
wenn ein Kassensturz in Regie-
rungsverantwortung vorge-
nommen worden ist.

Im Gegensatz zu 
den Besoldungs-
anpassungen kön-
nen wir die Tarif-

ergebnisse des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) nicht direkt be-
einflussen beziehungsweise 
nicht spezifisch für Rheinland-
Pfalz verhandeln. Die Tarifrun-
den finden auf Bundesebene 
statt, die Ergebnisse werden 
auf Rheinland-Pfalz übertra-
gen. In den letzten Jahren wur-
den die Entgelte der Angestell-
ten im öffentlichen Dienst 
stets in einer angemessenen 
Höhe angepasst. Dabei haben 
die Verhandlungspartner kons-
truktiv zwischen den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen, den finanziellen Möglichkei- 
ten der Länder und den we-
sentlichen Forderungen der 
Gewerkschaften abgewägt. 
Dieses Verfahren werden wir 
auch in Zukunft fortführen.

Der Schlüssel zu 
einer besseren 
Entlohnung der 
Beschäftigten ist 
eine vernünftige 

Haushalts- und eine zu-
kunftsgerichtete Wirt-
schaftspolitik. Wenn in der 
Wirtschaft wieder mehr Geld 
verdient werden kann und 
die Firmen bessere Löhne 
und Gehälter zahlen können, 
dann wird sich die Einnahme-
basis des Staates verbessern 
und er damit wieder in die 
Lage versetzt werden, auch 
seine Beschäftigten besser zu 
bezahlen. Die Politik der Lan-
desregierung war dagegen 
eher auf eine Schwächung 
der Wirtschaft sowie auf zu-
sätzliche staatliche Ausgaben 
ausgelegt. Viele dieser Mehr-

ausgaben gingen einseitig 
 zulasten der Kommunen. 
Was den Handlungsspiel-
raum der Tarifparteien be-
grenzt und im Endeffekt zu 
niedrigeren Löhnen und Ge-
hältern der kommunalen Be-
schäftigten geführt hat.

Fehlinvestitionen und Millio-
nenpleiten wie am Nürburg-
ring gehen natürlich auch zu-
lasten der Landesbeschäftig- 
ten, da dieses Geld unter ande-
rem auch für die Anpassung 
der Löhne und Gehälter fehlt.

Lohnzu-
wächse 

gehören zur Arbeitswelt dazu! 
DIE LINKE steht hier immer an 
der Seite der Beschäftigten. 
Wir glauben, dass hier über 
Jahre hinweg schlicht am fal-
schen Ende gespart wurde und 
sehen hier, was Staatsausga-
ben angeht, einige Einsparpo-
tenziale, die derzeit ungenutzt 
sind. Wir stehen wie keine an-
dere Partei im Gegenzug auch 
für die Erhöhung der Steuer-
einnahmen (beispielsweise 
Millionärsteuer), um auch hier 
wieder Handlungsspielräume 
zu gewinnen.

Thema Personalausstattung: 
Durch den Asylbewerberzu-
strom wird deutlich, wie ekla-
tant die Personaldecke des öf-
fentlichen Dienstes auf Kante 
genäht ist. Zusätzliche Aufga-
ben erfordern zusätzliches 
Personal. Der demografische 
Wandel erschwert dabei die 
Nachwuchsgewinnung. Perso-
nalnot ist die Folge, Gegen-
steuern kostet Geld.

 < Wie könnte man die 
Nachwuchsgewinnung 
im öffentlichen Dienst 
verbessern und die Be-
rufswahl „öffentlicher 
Dienst“ attraktiver ma-
chen?

 < Welche Sofortmaßnah-
men kommen aus Ihrer 
Sicht für die Entlastung 
des gegenwärtig am 

 Limit arbeitenden 
 (Landes)Personals in 
 Betracht?

Die Beschäftigung 
als Beamtin oder 
Beamter ist be-
reits heute attrak-
tiv. Selbstverständ-

lich suchen wir dennoch stets 
nach Wegen, die Attraktivität 
weiter zu steigern: so sind bei 
der Flexibilisierung der Ar-
beitszeit Verbesserungen mög-
lich. Eine Maßnahme zur Ent-
lastung des Landespersonals 
kann die Aufhebung des soge-
nannten Verbots der Doppel-
alimentation sein. Dies hätte 
zur Folge, dass Ruhestandsbe-
amte, sofern sie wieder beruf-
lich aktiv werden, in ihren Ver-
dienstmöglichkeiten nicht 
mehr durch die Höhe ihres frü-
heren Verdienstes im aktiven 
Dienst gedeckelt werden. Dies 
kann einen Wiedereinstieg bei-
spielsweise als Tarifbeschäftig-
ter attraktiver machen. Für die 
Betreuung von Flüchtlingen 
haben wir eine solche Möglich-
keit bereits geschaffen. Auch 
kann die Wiedereinstellung ei-
nes sich bereits im Ruhestand 
befindenden Beamten im akti-
ven Beamtenverhältnis erleich-
tert und finanziell attraktiv ge-
staltet werden.

Geeigneter Nach-
wuchs im öffentli-
chen Dienst kann 
nur dann gewonnen 

werden, wenn Rheinland-Pfalz 
auch konkurrenzfähig bleibt. 
Dies gilt nicht nur in Bezug auf 
die freie Wirtschaft, sondern 
auch in Bezug auf andere Bun-
desländer. Insbesondere die 
Besoldung ist hier ein ent-
scheidender Faktor. Durch die 
jahrelange 1-Prozent-Besol-
dungserhöhung wurden die 
rheinland-pfälzischen Beam-
tinnen und Beamten von der 
Teilhabe an der wirtschaftli-
chen Entwicklung abgekop-
pelt, entgegen der gesetzli-
chen Vorschriften, die die 
Besoldung gerade an die wirt-
schaftliche Entwicklung kop-
peln. Dies hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Konkur-

renzfähigkeit von Rheinland-
Pfalz. Denn viele Bundesländer 
besolden ihre Beamtinnen und 
Beamten deutlich besser. Hier 
müssen wir nachbessern und 
gute Ausgangsvoraussetzun-
gen in Rheinland-Pfalz schaf-
fen. Zudem sind weite Teile 
des öffentlichen Dienstes auf-
grund der schlechten Personal-
politik der Landesregierung 
völlig am Ende ihrer Kapazitä-
ten angelangt. Dies gilt nicht 
nur für die Polizei, sondern 
auch in anderen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes. Die CDU 
wird hier personelle Verbesse-
rungen umsetzen. So planen 
wir für das Jahr 2016, zusätz-
lich zu den von der Landesre-
gierung veranschlagten Neu-
einstellungen bei der Polizei, 
mit weiteren 85 Polizeianwär-
terinnen und Polizeianwärtern. 
Außerdem wollen wir zusätzli-
che 15 Tarifbeschäftigte sowie 
weitere Staatsanwälte und 
Richter einstellen. Für uns 
steht fest: wer wie die Landes-
regierung das Personal im öf-
fentlichen Dienst auf Kante 
näht, riskiert die Effizienz und 
Qualität unserer öffentlichen 
Institutionen. Die vielen Beam-
tinnen und Beamten, die sich 
täglich für ihren Beruf einset-
zen und teils viele Überstun-
den anhäufen, haben mehr 
Wertschätzung verdient.

Beeindruckt hat 
uns GRÜNE das 
Engagement vieler 
Beamtinnen und 

Beamten, die spontan ihre 
Dienststellen gewechselt ha-
ben, um Ihre Kolleginnen und 
Kollegen bei der Registrierung 
der Flüchtlinge zu unterstüt-
zen. Das Credo „Wir schaffen 
das“ haben die rheinland-pfäl-
zischen Beamtinnen und Be-
amten in die Tat umgesetzt. 
Dafür sind wir Ihnen sehr 
dankbar.

Natürlich ist uns bewusst, dass 
diese Ausnahmesituation so 
nicht auf Dauer haltbar ist. 
Deshalb haben wir im Haus-
halt 2016 zahlreiche Maßnah-
men im Personalbereich ergrif-
fen, um die extrem steigende 
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Zahl der Flüchtlinge zu bewäl-
tigen. Zum Beispiel wurden 
500 Anwärterstellen bei der 
Polizei etatisiert, 45 neue 
 Stellen bei der Einsatzgruppe 
Migration der Polizei sowie 
21 zusätzliche Stellen für die 
Zentrale Bußgeldstelle.

Auf die Probleme bei der 
Nachwuchsgewinnung wur-
den wir von vielen Seiten hin-
gewiesen. Weniger Bewerbe-
rinnen und Bewerber sind 
nicht nur bei Stellen im öf-
fentlichen Dienst ein alltägli-
ches Phänomen. Wir sehen 
jedoch Potenzial und Chan-
cen in unterschiedlichen Per-
sonenkreisen, die mittel- und 
langfristig akquiriert werden 
könnten. So könnten zum 
Beispiel gezielt Menschen 
mit Migrationshintergrund 
für den öffentlichen Dienst 
geworben werden. Auch Per-
sonengruppen, die bisher au-
ßer Acht gelassen wurden, 
wie zum Beispiel Studien-
abbrecher, könnten für den 
Verwaltungsdienst gewon-
nen werden. Gleichzeitig soll-
te man darüber nachdenken, 
wie und ob man den Weg in 
die Verwaltung für Querein-
steiger vereinfachen kann.

Auch wenn die At-
traktivität des öf-
fentlichen Diens-
tes unter der 
Landesregierung 

in den letzten Jahren deutlich 
gelitten hat, ist der Staat mit 
seinen sicheren Arbeitsplätzen 
immer noch ein zuverlässiger 
Arbeitgeber. Gerade im Hin-
blick auf den Fachkräfteman-
gel und den zunehmenden 
Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels wird der 
Wettbewerb um Arbeitskräfte 
zunehmen. Dem muss sich 
auch der öffentliche Dienst 
stellen, indem er weiter gut 
entlohne und sichere Jobs an-
bietet.

DIE LINKE 
spricht 

sich seit Jahren gegen den Ab-
bau von Beamten- und Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeitneh-

merstellen aus. Dass viele 
Berufsgruppen, egal ob Ver-
waltung oder Polizei, schon 
lange weit über ein erträgli-
ches Maß belastet sind, ist 
 bekannt und wurde bisher 
schlicht durch CDU und SPD 
hingenommen.

Wir sehen unsere Aufgabe dar-
in, jenseits von akuten Ereig-
nissen die Ausstattung mit 
Personal so zu gestalten, dass 
diese zwar finanziell in den 
Haushalten darstellbar ist, 
aber eben auch nicht auf dem 
Rücken der Beschäftigten ge-
spart wird.

Als Sofortmaßnahmen müssen 
hier durch Bund und Länder 
Mittel freigemacht werden, 
dass das notwendige Personal 
zur Verfügung steht; jedoch 
müssen auch Verwaltungsab-
läufe gestrafft und einheitliche 
Soft- und Hardware genutzt 
werden, um Doppelerfassun-
gen oder Schnittstellenproble-
me zu verringern.

Nachwuchsgewinnung kann 
jedoch für uns ebenso bedeu-
ten, auch die Hürden für Sei-
teneinsteigerinnen und -ein-
steiger abzusenken, damit sich 
ein „Umstieg“ hin zu einer Be-
amtenlaufbahn einfacher ge-
staltet.

Immer häufiger sehen sich 
Angehörige des öffentlichen 
Dienstes bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben in unterschied-
lichen Formen von Gewalt 
ausgesetzt wie etwa Be-
schimpfungen, Bedrohungen 
oder der Ausübung körperli-
cher Gewalt. Die Zunahme 
von Bedrohungen und Über-
griffen ist insbesondere in 
den Bereichen des öffentli-
chen Dienstes zu beobachten, 
die im direkten Kontakt zu   
Bürgerinnen und Bürgern 
 stehen.

 < Welche Lösungen zum 
vorbeugenden Schutz 
vor solchen Übergriffen 
würden Sie etablieren?

 < Muss die Ahndung von 
Gewaltausübung gegen 
öffentliches Personal 
verbessert werden?

Auch wir beobach-
ten mit Sorge, 
dass Gewalttätig-
keiten aber auch 
verbale Entglei-

sungen gegenüber Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern, Polizistinnen 
und Polizisten und sogar Ret-
tungs- und Feuerwehrkräften 
in den letzten Jahren ein be-
sorgniserregendes Niveau er-
reicht haben. Als SPD Rhein-
land-Pfalz stellen wir uns klar 
gegen jede Form von Gewalt. 
Dies gilt umso mehr, wenn sie 
sich gegen diejenigen richtet, 
die sich als Gesichter unseres 
Staates tagtäglich für unser 
Gemeinwesen einsetzen.

Wir vertreten die Auffassung, 
dass es sich bei dem beschrie-
benen Phänomen um eine 
komplexe gesellschaftliche 
Entwicklung handelt, die sich 
einfachen Antworten entzieht. 
Wir halten es für notwendig, 
die Öffentlichkeit weiterhin 
und beständig für diese The-
matik zu sensibilisieren. Es 
handelt sich nach unserer 
 festen Überzeugung um eine 
Aufgabe, die weder Politik 
noch das Strafrecht alleine, 
sondern nur ein offener und 
breiter zivilgesellschaftlicher 
Diskurs unter Einbeziehung 
 aller relevanten Gruppen lösen 
kann. Beispielhaft stehen 
 hierfür Debattenanstöße wie 
die gemeinsame Grundsatzer-
klärung, die unsere Minister-
präsidentin Malu Dreyer am 
9. Dezember 2015 gemeinsam 
mit Vertretern des DGB und 
des dbb beamtenbund und ta-
rifunion rheinland-pfalz unter-
zeichnet hat.

Wir warnen davor, sich auf der 
Suche nach vermeintlich 
schnellen Lösungen mit einfa-
chen Antworten, wie dem aus-
schließlichen Ruf nach einer 
Verschärfung des Strafrechts 
zufriedenzugeben. Mit wohl-
feilen Konzepten, die im Ergeb-

nis keine Effekte erzielen, ist 
niemandem geholfen. Diese 
Sicht wurde auch bei einer An-
hörung des rheinland-pfälzi-
schen Innenausschusses von 
den angehörten Expertinnen 
und Experten mehrheitlich ge-
teilt.

Über die beschriebene Sen-
sibilisierung der Öffentlich- 
keit  hinaus sind wir selbstver-
ständlich auch für praktische 
Maßnahmen offen, wenn sie 
wirklich erfolgversprechend 
erscheinen.

Viel versprechen wir uns in 
diesem Zusammenhang von 
dem durch uns angestoßenen 
Pilotversuch zum Einsatz so-
genannter „Body-Cams“ im 
Polizeidienst. Auch haben wir 
bereits in der vergangenen 
 Legislaturperiode dafür ge-
sorgt, dass zum Beispiel durch 
Schulungen aber auch bauliche 
und organisatorische Maßnah-
men eine Erhöhung der Sicher-
heit am Arbeitsplatz der rhein-
land-pfälzischen Beamtinnen 
und Beamten angestoßen 
wurde. Diesen Prozess, der ins-
besondere in der Finanzver-
waltung, der Justiz und der Po-
lizei bereits zu vorbildlichen 
Konzepten geführt hat, wollen 
wir weiter fortführen.

Wir wollen darüber hinaus 
eine Stelle in der Landesregie-
rung einrichten, die die Umset-
zung entsprechender Konzepte 
in Rheinland-Pfalz evaluiert.

Mit dem Phänomen 
„Gewalt gegen An-
gehörige des öffent-
lichen Dienstes“ 

 beschäftigt sich die CDU schon 
seit längerer Zeit. Von Über-
griffen betroffen sind dabei 
nicht nur Polizeibeamte und 
Rettungskräfte, sondern auch 
Bedienstete aus vielen ande-
ren Bereichen des öffentlichen 
Dienstes wie Arbeitsagentu-
ren, aber auch Lehrer an Schu-
len. Mitte Dezember hatte die 
CDU-Landtagsfraktion zu die-
sem Thema ein Sicherheitsge-
spräch mit zahlreichen Vertre-
terinnen und Vertretern aus 
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dem öffentlichen Dienst veran-
staltet, mit denen intensiv 
über das Phänomen und über 
Lösungsansätze diskutiert 
wurde. Nach unserer Ansicht 
müssen sowohl präventive als 
auch repressive Maßnahmen 
ergriffen werden. Im präventi-
ven Bereich fordern wir eine 
Anti-Gewalt-Strategie für den 
gesamten öffentlichen Dienst. 
Im repressiven Bereich haben 
wir schon vor einiger Zeit eine 
Strafverschärfung in unserem 
Strafgesetzbuch gefordert, lei-
der wiederum von Rot-Grün im 
Landtag abgelehnt.

Es steht außer 
 Frage, dass wir 
 gegen Gewalt ge-
gen Angehörige 

des öffentlichen Dienstes ent-
schieden vorgehen müssen. 
Nach unserem Dafürhalten 
kann dies allerdings nicht 
durch etwaige Strafrechts-
verschärfungen oder aus-
schließlich mit den Mitteln des 
Strafrechts geschehen. Nach-
gewiesenermaßen haben 
Strafverschärfungen keinerlei 
Abschreckungseffekt bei der 
entsprechenden Tätergruppe. 
Die Gewalt gegen Angehörige 
im öffentlichen Dienst muss 
im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext gesehen und verhin-
dert werden. Wir sind der 
 Ansicht, dass dies nur durch 
Stärkung von präventiven 
Maßnahmen möglich ist sowie 
gezielter Weiterbildung und 
Information der betroffenen 
Berufsgruppen bedarf.

Bei der Ahndung von Gewalt-
taten gegen öffentliches Per-
sonal bestehen entsprechende 
Strafrahmen, die von der Justiz 
angemessen anzuwenden sind. 
Hierbei muss die Tat im Vor-
dergrund stehen. Die betroffe-
nen Opfer sind entsprechend 
der bestehenden Opferschutz-
programme zu unterstützen. 
Bei zivilrechtlichen Schadens-
ersatz- und Schmerzensgeld-
ansprüchen, die den Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes 
bei ihrem Einsatz beziehungs-
weise während ihrer Arbeit 
entstehen, halten wir eine Vor-

leistungspflicht des Landes 
Rheinland-Pfalz für sehr wün-
schenswert. Unsere Fraktion 
hat sich in diesem Jahr mit ei-
ner parlamentarischen Initiati-
ve für die Einführung dieser 
Vorleistungspflicht eingesetzt. 
In der Folge wurde von der 
Landesregierung eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die der-
zeit prüft, ob eine Vorleis-
tungspflicht realisierbar ist. 
Wir begrüßen auch die ge-
meinsame Grundsatzerklärung 
der Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz, des dbb be-
amtenbund und tarifunion, 
Landesbund Rheinland-Pfalz, 
und des DGB – Deutscher Ge-
werkschaftsbund Rheinland-
Pfalz/Saarland – zur zuneh-
menden Gewalt gegenüber 
Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes.

Die FDP Rhein-
land-Pfalz lehnt 
jede Form der Ge-
walt ab, insbeson-
dere auch gegen 

Angehörige des öffentlichen 
Dienstes. Auch die Landesre-
gierung hat durch ihre Politik 
immer wieder Ressentiments 
gegen Beschäftigte des Landes 
geschürt, wie zum Beispiel bei 
der Einführung der Kennzeich-
nungspflicht für Polizistinnen 
und Polizisten. Gleichzeitig hat 
der Sparkurs gerade auch bei 
der Polizei bei vielen Men-
schen den Eindruck hinterlas-
sen, dass sie mit ihren Sorgen 
und Nöten alleingelassen wer-
den, während ihre Steuer- und 
Abgabenlast zunehmend 
steigt.

Der Staat kann nicht für im-
mer weniger Leistung immer 
mehr Geld verlangen. Wir 
wollen durch eine Aufgaben-
diskussion erreichen, dass der 
Staat sich in Zukunft viel-
leicht um weniger Dinge 
kümmert, aber diese richtig 
macht. Die Menschen sollen 
erfahren, dass der Staat sie 
nicht nur viel Geld kostet, 
sondern auch wirklich für sie 
da ist. Eine Verbesserung der 
staatlichen Dienstleistungen 
trägt nicht nur zu einer posi-

tiveren Wahrnehmung des 
Staates bei den Bürgerinnen 
und Bürgern bei, sie wirkt 
sich obendrein positiv auf die 
Motivation der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes aus.

Die öffent-
liche Ver-

waltung und ihre Bediensteten 
sind oftmals der Wut der Bür-
gerinnen und Bürger über poli-
tische Entscheidungen und 
Vorschriften ausgesetzt. In un-
serem Fokus liegt die Präventi-
on, da wir glauben, dass mit 
bürgerfreundlicheren Ent-
scheidungen, nachvollziehba-
ren Vorschriften und flacheren 
Dienstwegen auch die Frustra-
tion des Gegenübers abnimmt. 
Ein weiterer Baustein bei Ver-
waltungen ist aus unserer 
Sicht die Möglichkeit des 
eGovernements, um Wartezei-
ten und -schlangen zu Stoßzei-
ten zu vermeiden.

Praktische Hilfe bedeutet für 
uns allerdings auch, dass die 
Beamten (ebenso wie alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer) an ihrem Arbeitsplatz 
geschützt werden müssen, ge-
rade wenn dieser auf der Stra-
ße ist. Polizei- und Ordnungs-
behörden gehören oftmals 
nicht zu den beliebtesten Be-
rufsgruppen – das können wir 
nicht ändern. Aber dass Angrif-
fe auf diese Berufsgruppen, 
egal woher diese kommen, 
nicht lapidar abgetan und auch 
thematisiert werden, das ist 
unser Anspruch.

Der Gesetzgeber hat die Pensi-
onsaltersgrenzen in Anleh-
nung an das Renteneintritts-
alter heraufgesetzt. Älteres 
Personal bleibt somit länger 
im Dienst. 

Nicht übernommen hat der 
Gesetzgeber Maßnahmen des 
Rentenversicherungs-Leis-
tungsverbesserungsgesetzes 
in die Beamtenversorgung. 
Die verbesserte Anerkennung 
von Erziehungszeiten für vor 

1992 geborene Kinder, eine 
Entsprechung zur „Rente mit 
63 nach 45 Beitragsjahren“ 
und Verbesserungen bei der 
Erwerbsminderungsrente sind 
kein Bestandteil des Versor-
gungsrechts in Rheinland-Pfalz. 

 < Können Sie sich eine 
wirkungsgleiche Über-
tragung der genannten 
rentenrechtlichen Maß-
nahmen in Zukunft vor-
stellen?

Die Frage der Über-
tragung der ren-
tenrechtlichen Ver-
besserungen auf- 
grund des Renten-

versicherung-Leistungsverbes-
serungsgesetzes auf die Beam-
tenversorgung ist im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens 
zum neunten Landesgesetz zur 
Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften umfassend ge-
prüft und auch parlamenta-
risch diskutiert worden.

Die bei der Rente bis zum 
 Erlass des erwähnten Renten-
versicherungs-Leistungsver-
besserungsgesetzes geltende 
Rechtslage zum abschlagsfrei-
en Ruhestand (Vollendung des 
65. Lebensjahres/45 Beitrags-
jahre) wurde auf die Versor-
gung der Landesbeamtinnen 
und -beamten übertragen. Da-
nach können auch Beamtinnen 
und Beamte nach der Anhe-
bung der Regelaltersgrenze 
mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres abschlagsfrei in den Ru-
hestand treten, wenn sie ent-
sprechende Dienstzeiten 
erbracht haben. Das Beamten-
recht kennt für besonders be-
lastete Gruppen besondere 
(niedrigere) Altersgrenzen (Po-
lizei, Feuerwehr, Justizvollzug, 
Lehramt) und es gibt im Übri-
gen zahlreiche Arbeitszeit- und 
Altersteilzeitmöglichkeiten für 
einen gleitenden Übergang in 
den Ruhestand für alle ande-
ren Beamtinnen und Beamte.

Dass die rentenrechtlichen 
Verbesserungen bei der Müt-
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terrente nicht auf die Beam-
tenversorgung übertragen 
wurden, beruht insbesondere 
auf der Unterschiedlichkeit 
und Wirkungsweise der Alters-
sicherungssysteme. Dies gilt 
auch für die Verbesserungen in 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bei den Erwerbsmin-
derungsrenten. Diese dienen 
insbesondere dazu, niedrige 
Renten im Bereich der Sozial-
hilfegrenze anzuheben. Das 
Problem gibt es im Bereich der 
Beamtenversorgung aufgrund 
der für alle Beamtinnen und 
Beamten geltenden Mindest-
versorgungsregelung nicht.

Im Rahmen der 
jüngsten Änderun-
gen im Landesbe-
amtengesetz zur 

Verlängerung des Pensionsein-
trittsalters hat die CDU-Land-
tagsfraktion einen Antrag in 
den Landtag eingebracht, der 
zahlreiche Verbesserungen für 
die Beamtinnen und Beamten 
in Rheinland-Pfalz vorsah. 
Nach unserer Ansicht geht es 
nicht, auf der einen Seite die 
Belastungen des Rentenbe-
schlusses auf Bundesebene zu 
übertragen, die Vorteile wie 
die Mütterrente aber außen 
vor zu lassen. Wir haben des-
halb gefordert, auch die Aner-
kennung der Erziehungszeiten 
für vor 1992 geborene Kinder 
in das Landesbeamtengesetz 
zu übernehmen. Dieser Vor-
schlag wurde jedoch leider  
von der rot-grünen Regie-
rungsmehrheit im Landtag 
 abgelehnt. Wir werden uns 
aber weiterhin für Verbesse-
rungen in diesem Bereich ein-
setzen.

Wir GRÜNE lehnen 
die sogenannte 
„Mütterrente“ 
und die Rente mit 

63 nach 45 Beitragsjahren so-
wohl für Angestellte als auch 
für Beamtinnen und Beamte 
ab. Diese Maßnahmen würden 
dem Land viele Millionen Euro 
kosten, für die es keinen Vor-
schlag zur Gegenfinanzierung 
gibt. Vor dem Hintergrund der 
Schuldenbremse und vor allem 

im Sinne der Generationenge-
rechtigkeit ist das keine solide 
Finanzpolitik, wie wir sie ver-
stehen.

Die FDP Rhein-
land-Pfalz steht 
für eine Politik der 
haushaltspoliti-
schen Vernunft 

und der Generationengerech-
tigkeit. Selbstverständlich sol-
len auch die Rentnerinnen und 
Rentner an der allgemeinen 
Einkommens- und Wohl-
standsentwicklung beteiligt 
werden. Allerdings darf die 
staatliche Lohnpolitik nicht 
über mehr Schulden und damit 
zulasten künftiger Generati-
onen finanziert werden. Gene-
rationengerechtigkeit heißt für 
uns, dass auch die Anliegen der 
jungen Generation angemes-
sen berücksichtigt werden. 
Diese muss sich heute nicht 
nur mit oftmals niedrigeren 
Löhnen und Gehältern abfin-
den, sie muss auch noch höhe-
re Steuern und Abgaben zah-
len und soll obendrein auch 
noch privat für das eigene Al-
ter vorsorgen. Wir wollen da-
für sorgen, dass die Belange 
aller Generationen angemes-
sen berücksichtigt werden.

DIE LINKE 
befürwor-

tet nach dem Grundsatz, dass 
Renten- und Pensionsrecht 
gleich zu behandeln sind, eine 
Übertragung der Regelungen 
aus dem Rentenversicherungs-
Leistungsverbesserungsgesetz 
auch auf die Beamtinnen und 
Beamten. 

Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist in der moder-
nen Gesellschaft, die immer 
stärker beide Elternteile in der 
Erwerbstätigkeit sehen will, 
ein großes Thema. 

 < Welche Einzelmaßnah-
men würden Sie im öf-
fentlichen Dienst zur 
Förderung der Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf unbedingt reali-
siert sehen wollen?

Die Vereinbar-
keit von Familie 
und Beruf ist 
ein sozialdemo-
kratisches 

Kernanliegen: sie liegt im 
Interesse der Menschen, die 
für ihre Familie leben und 
arbeiten und damit auch im 
Interesse der Unternehmen 
und Verwaltungen, die so 
motivierte Beschäftigte be-
halten.

Grundsätzlich lassen sich keine 
pauschalen Aussagen über 
konkrete Einzelmaßnahmen 
treffen, da die Ausgestaltung 
von familienbewussten Maß-
nahmen auf die jeweilige 
Dienststelle zugeschnitten 
sein muss.

Grundsätzlich wichtige Punkte 
im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung sind aber:

 z  Individuelle Teilzeitmodelle, 
auch für Führungskräfte.

 z  Telearbeit.

 z  Mobile Arbeitsplätze.

 z  Flexible Arbeitszeitmodelle.

 z  Regelmäßige individuelle 
 Arbeitsplatzanalysen.

 z  Angebote an Weiterbil-
dungsmaßnahmen während 
der Elternzeit.

 z  Gezielte Wiedereintrittshil-
fen nach einer Freistellung 
beziehungsweise Erziehungs-
phase und Karriereberatung 
(zum Beispiel durch Paten-
programme, Mentoring).

 z  Breite Information und 
Kommunikation über Fami-
lienthemen, damit die Ver-
einbarkeit von Beruf und 
Familie als zentrales Anlie-
gen wahrgenommen wird.

 z  Die Sensibilisierung von 
Führungskräften für Fami-
lienbelange (auch als Ge-
genstand von Zielverein-
barungen und Leistungs- 
beurteilungen).

 z  Die Erarbeitung von Hand-
lungsleitlinien für familien-
orientierte Maßnahmen.

 z  Die Schaffung von Transpa-
renz über das Angebot fami-
lienorientierter Maßnahmen 
(zum Beispiel mit Broschü-
ren, Intranet-Auftritt, Vorträ-
gen, et cetera.).

 z  Die Themen „Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf“ und 
„Unterstützung bei der Kin-
derbetreuung“.

Es gibt vielfältige Möglich-
keiten, um etwa Kinderbe-
treuung oder die Pflege von 
Angehörigen in Einklang mit 
den beruflichen Anforderun-
gen zu bringen: Eine hohe 
 Arbeitszeitflexibilität, ein 
großzügiger Gleitzeitrahmen, 
individuelle Teilzeitmodelle 
oder Telearbeit können das 
Zusammenspiel von Familie 
und Beruf vereinfachen. Das 
bringt eine höhere Arbeitszu-
friedenheit und eine positive 
Identifikation mit dem Ar-
beitsplatz. Aber auch Per-
sonalentwicklungsmaßnah-
men, so zum Beispiel im 
Bereich der Fortbildungen, 
unterstützen das Verständnis 
und die Befähigung der han-
delnden Personen – ob als 
Kolleginnen und Kollegen, 
oder auch als Vorgesetzte – 
das für sie Mögliche zu tun, 
um die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie beziehungs-
weise Pflege zu unterstützen.

Die 2013 abgeschlossene 
„Selbstverpflichtung zur Siche-
rung und Weiterentwicklung 
einer familienfreundlichen Per-
sonalpolitik“ der von uns ge-
führten Landesregierung ent-
hält verschiedene für die 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wichtige Handlungs-
felder.

Ein familienfreundliches Be-
triebsklima zeichnet sich be-
sonders dadurch aus, dass es 
möglich ist, individuelle Ab-
sprachen mit Vorgesetzten 
und Kolleginnen oder Kollegen 
zu treffen, um kurzfristig auf 
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individuelle Vereinbarkeitspro-
bleme zu reagieren. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
müssen das Gefühl haben, 
dass Vorgesetzte sich des Pro-
blems von Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bewusst 
sind und ihnen wenn notwen-
dig entgegenkommen.

Beschäftigte ohne Kinder oder 
pflegebedürftige Angehörige 
sollten Verständnis für die Si-
tuation von Eltern und Pfle-
genden zeigen. Zudem sollte 
die Bereitschaft, die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie 
nach Möglichkeit zu erleich-
tern, ein fester Bestandteil der 
Unternehmens- und Behör-
denkultur sein.

Darüber hinaus müssen famili-
enbewusste Maßnahmen ver-
netzt sein, um ihre volle Wir-
kung zu entfalten. Im Rahmen 
einer familienbewussten Per-
sonalpolitik berühren entspre-
chende Maßnahmen nie nur 
ein personalpolitisches Hand-
lungsfeld. Gerade solche Maß-
nahmen tragen auch zur Attrak-
tivität des öffentlichen Diens- 
tes und damit zur Nachwuchs-
gewinnung bei (siehe Frage zur 
Nachwuchsgewinnung). 

Schon jetzt sieht 
das Landesbeam-
tengesetz zahlrei-
che Möglichkeiten 

der Teilzeitbeschäftigung vor. 
Im Wettbewerb um gute Ar-
beitskräfte im öffentlichen 
Dienst müssen wir als Land 
Rheinland-Pfalz auch eine Fle-
xibilität ermöglichen, die sich 
in der freien Wirtschaft erst 
langsam entwickelt. Diesen 
Wettbewerbsvorteil müssen 

wir weiter ausbauen. Die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf darf aber nicht nur das 
 Privileg bestimmter Beamten-
gruppen sein. Es kann nicht an-
gehen, dass beispielsweise Poli-
zisten wochenlang nicht planen 
können, weil aufgrund von 
Personalmangel Wochenend-
dienste immer wieder kurzfris-
tig anfallen und jegliche priva-
te Planung unmöglich machen.

Die Vereinbarkeit 
von Familie und 
Beruf hängt 
stark vom Ange-

bot einer guten Kindertages-
betreuung ab. Denn jeder 
 Kita-Platz bietet Eltern ein 
Stück mehr Wahlfreiheit. Und 
jeder Kita-Platz bietet Kin-
dern frühkindliche Bildung, 
die wiederum einen wesent-
lichen Beitrag für einen er-
folgreichen Lebensweg leis-
tet. Seitdem wir GRÜNE an 
der Regierung beteiligt sind, 
haben wir zahlreiche neue 
Kita-Plätze geschaffen und 
die Qualität unserer Kinder-
tageseinrichtungen mit unse-
rem Qualitätsprogramm 
 KitaPlus! verbessert. Diese 
Familienpolitik wollen wir 
weiter fortsetzen. 

Die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, dass das 
von der CDU/CSU favorisierte 
Betreuungsgeld verfassungs-
widrig ist, freut uns. Wir 
 GRÜNE haben uns von Anfang 
an gegen dieses widersinnige, 
staatlich subventionierte 
 Fernhalten von Kindern aus 
Bildungseinrichtungen aus-
gesprochen. Die für das Be-
treuungsgeld vorgesehenen 
Bundesmittel in Höhe von 

16 Millionen Euro haben wir 
im Haushalt 2016 direkt für 
den Ausbau der Kindertages-
einrichtungen eingesetzt.

Für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf braucht 
es aber mehr als nur gute Mög-
lichkeiten zur Kinderbetreu-
ung. Der Staat muss durch eine 
familien- und zeitgerechte Po-
litik die Bedingungen dafür 
schaffen, dass die Vereinbar-
keit Schritt hält mit den sich 
wandelnden Lebensphasen der 
Familienmitglieder. Dazu zählt 
das Recht, familienbedingt auf 
eine Teilzeitstelle reduzieren 
zu können sowie der Rechtsan-
spruch auf Rückkehr auf eine 
volle Stelle.

Das Land als Arbeitgeber muss 
als Vorbild vorangehen und die 
oben aufgezählten Maßnah-
men kontinuierlich weiterent-
wickeln.

Die FDP Rhein-
land-Pfalz setzt 
sich für einen Pa-
radigmenwech-
sel in der Kinder-

betreuung ein. Wir wollen 
weg von Betreuungsangebo-
ten, die überwiegend der an-
gemessenen Unterbringung 
von Kindern dienen, hin zu 
einer bildungsorientierten 

Kinderbetreuung, welche die-
sen auch ein pädagogisches 
Angebot macht. Uns reicht es 
nicht Kinder aufzubewahren, 
wir wollen, dass sie auch et-
was lernen dürfen und das 
ganz besonders in einem Le-
bensalter, in welchem die 
kindliche Neugierde und das 
Lernbedürfnis ganz beson-
ders ausgeprägt sind.

Für DIE 
LINKE 

ist die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie immer auch 
eine Herzensangelegenheit. 
Wir glauben, dass der 
Mensch arbeitet um zu le-
ben und nicht umgekehrt. 
Konkret wollen wir flexiblere 
Arbeitszeitmodelle ohne 
Überschreitung der jeweili-
gen Wochenarbeitszeit, die 
Freizeit dann ermöglichen, 
wenn sie von der Familie ge-
braucht wird und stehen 
auch Heimarbeitsplätzen 
 offen gegenüber.

Der dbb rheinland-pfalz dankt 
den mitwirkenden Parteien für 
die Beantwortung der Wahl-
prüfsteinfragen.

Den kompletten Fragenkatalog 
samt Antworten haben wir un-
ter der Adresse www.dbb-rlp.de 
ins Internet gestellt.
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